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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Josef Zellmeier, Gudrun Bren-
del-Fischer, Dr. Otto Hünnerkopf, Angelika Schorer, Volker 
Bauer, Eric Beißwenger, Alexander Flierl, Dr. Martin Huber, An-
ton Kreitmair, Ludwig Freiherr von Lerchenfeld, Hans Ritt, Mar-
tin Schöffel, Tanja Schorer-Dremel, Thorsten Schwab, Klaus Stei-
ner, Jürgen Ströbel, Walter Taubeneder und Fraktion (CSU) 

Verstöße gegen Tierschutzrecht in Schlachthöfen ahnden –  
Reform der Veterinärverwaltung in Bayern zügig umsetzen! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die Reform der Veterinärver-
waltung in Bayern nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens 
zügig umzusetzen und in diesem Zusammenhang die laufenden Son-
derkontrollprojekte zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben in baye-
rischen Schlachthöfen nachhaltig fortzuführen. Die damit verbundene 
Überprüfung der Eigenkontrollsysteme der Schlachtbetriebe soll fort-
gesetzt werden mit dem Ziel, dass die Betriebe ihrer gesetzlichen Ver-
antwortung auch im Bereich Tierschutz uneingeschränkt und dauer-
haft gerecht werden. 

 

 

Begründung: 

Während die meisten bayerischen Schlachthöfe die strengen Vorga-
ben des Tierschutzrechtes erfüllen, sind mancherorts teils gravierende 
Mängel bekannt geworden. Die zuständigen Behörden haben bereits 
reagiert und Maßnahmen gegen die Betriebe, die ihrer Verpflichtung 
zur Einhaltung aller Tierschutzbestimmungen nicht nachgekommen 
sind, einschließlich Bußgeldverfahren, eingeleitet. Zugleich laufen 
Sonderkontrollprojekte auch zur Überprüfung der Eigenkontrollsyste-
me. Mit der Reform der Veterinärverwaltung in Bayern wird künftig ei-
ne völlig neue Behörde für die Kontrolle großer Schlachthöfe und an-
derer komplexer Betriebe zuständig sein. Ziel sind bestmögliche Rah-
menbedingungen für die amtliche Veterinärüberwachung. 

 

 

 


